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Besondere Klassen 

(Auszug aus den Weisungen über das sonderpädagogische Angebot; SRSZ 613.131) 
 
 
 

Kleinklassen 
 
 
§ 15  d) Unterrichtszeit 

1 Für die Kleinklassen der Primarstufe ist die Lektionentafel der entsprechenden Primarklassen weg-
leitend. Verbindlich gültig ist die Anzahl Lektionen je Klasse und Woche. 
 
 
2 Für die Werkschule bzw. Stammklasse C auf der Sekundarstufe I gilt die folgende Lektionentafel: 
 

Klassen 1 - 3 Minimum Maximum 

Sprachen  Deutsch, Französisch, Englisch  6 9 

Mathematik Mathematik 6 9 

Mensch und 
Umwelt 

Lebenskunde, Klassenlehrerstunde, 
Naturlehre, Geografie/Geschichte,  
Tastaturschreiben/Informatik 

7 11 

Musik, Gestalten 
und Sport 

Musik, Bildnerisches und Technisches Gestalten, 
Hauswirtschaft, Turnen und Sport 8 12 

 Total Lektionen 32 – 34 

 
 
3 Englisch und/oder Französisch werden nach den Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler 
individuell angepasst unterrichtet. 
4 Die Schulaufsicht regelt weiter gehende Details mittels Praxisweiser. 
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Stundentafel Primarschule    ab Schuljahr 2003/20041 
 
vom  
 
 
 
Allgemeine Bestimmungen 
 

1. Gestaltung des Unterrichts 
Die Stundentafel soll die Freiheit der Lehrerin oder des Lehrers in der Gestaltung des Un-
terrichtes nicht einengen. Sie ist als Richtlinie für die zeitliche Aufteilung des Unterrichts 
auf die einzelnen Fächer und Fachbereiche gedacht. Abweichungen, die sich aus der 
konkreten Unterrichtssituation ergeben, sind erlaubt. Massgebend ist das Erreichen der 
Lernziele. Insbesondere muss der Unterricht nicht in Einheiten zu 45 Minuten aufgeteilt 
werden, da dies der Lernsituation der Kinder nicht entspricht. Über das Schuljahr hinweg 
sind die Zeitbudgets einzuhalten. Im Sinne eines ganzheitlichen Unterrichtes sind die ein-
zelnen Bereiche so weit als möglich zu verknüpfen. Die Zahl der wöchentlichen Lektionen 
in den Fächern Sport sowie Werken und Gestalten ist verbindlich. 

2. Werken und Gestalten 

Der Unterricht in „Werken und Gestalten“ und „Textilarbeit/Werken“ wird in der Regel im 
Halbklassenunterricht erteilt. Die zweite Lektion während des Halbklassenunterrichts in 
Textilarbeit/Werken kann für alle Fächer verwendet werden.  

3. Sport 
Der Sportunterricht ist in der Regel an drei verschiedenen Wochentagen zu erteilen.  

4. Pflichtstundenzahl 
Die wöchentliche Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte liegt über derjenigen für die Schülerin-
nen und Schüler. Entsprechend kann in Halbklassen unterrichtet werden. 

5. Freifächer 
Die Schulbehörde bestimmt, welche Freifächer angeboten werden. 

6. Religionsunterricht 
Der Religionsunterricht wird von den Landeskirchen erteilt und zusammen mit den Schul-
trägern organisiert. Maximal 2 Lektionen pro Woche können während der ordentlichen 
Unterrichtszeit erteilt werden (vgl. §§ 11 und 12 der Verordnung des Regierungsrates 
über die Volksschule und den Kindergarten vom 12. Dezember 1995). 

7. Abweichungen von der Stundentafel 
 Abweichungen von der Stundentafel können von der Schulaufsicht bewilligt werden. 

                                                 
1 Vom Regierungsrat erlassen mit RRB Nr.     vom 15. April 2003. 
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8. Gültigkeit 
 Diese Stundentafel gilt ab 1. August 2003 
 
 
 
Stundentafel Primarschule 
 
 
 
Fächerangebot 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. 
 
Deutsch 

 
5 

 
5 

 
6 

 
7 

 
6 

 
6 

Französisch     2 2 
Realien  3 4 4 5 5 5 
Mathematik 5 5 6 6 5 5 
Musische Fächer  4-8       
Musik   2 2 2 2 2 
Zeichnen und Gestalten  2 2 2 2 2 
Werken und Gestalten   1 1 1 1 1 
Textilarbeit/Werken  2 2 2 2 2 
Sport 3 3 3 3 3 3 
       
Pflichtlektionen  
für Schülerinnen und Schüler 
à 45 Minuten 

 
20-24

 
24 

 
26 

 
28 

 
28 

 
28 
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Stundentafel Sekundarschule ab Schuljahr 2007/08 
 
vom Regierungsrat erlassen am 12. Dezember 2006 
 
 
 
Allgemeine Bestimmungen 
 

1. Gestaltung des Unterrichts 
Die in der Stundentafel für die einzelnen Fachbereiche vorgegebenen Zeit-
budgets sind verbindlich. Der Unterricht muss jedoch nicht stets in Einheiten 
zu 45 Minuten aufgeteilt werden. Anpassungen an die konkrete Unterrichtssi-
tuation sind erlaubt; massgebend ist das Erreichen der Lernziele.  Die Zahl 
der wöchentlichen Lektionen in den Fächern Sport, Werken und Gestalten 
sowie Hauswirtschaft  ist verbindlich. 

Eine Jahreslektion kann auch auf zwei Wochenlektionen während eines hal-
ben Jahres verlegt werden.  

2. Werken und Gestalten 
Das Fach „Werken und Gestalten“ gliedert sich in „Werken“ und „Textilar-
beit“. Die beiden Bereiche „Werken“ und „Textilarbeit“ nehmen etwa je die 
Hälfte der Unterrichtszeit ein. 

3. Hauswirtschaftsunterricht 
In der Regel wird der Unterricht koedukativ erteilt. Je nach örtlichen Voraus-
setzungen kann der Unterricht auch nach Geschlechtern getrennt erteilt wer-
den. 

4. Sport 
Der Sportunterricht ist in der Regel an drei verschiedenen Wochentagen zu 
erteilen.  

Der Unterricht ist in der Regel nach Geschlechtern getrennt zu erteilen. 

5. Dispensation 
Einzelne Schülerinnen und Schüler können - nach Rücksprache mit den El-
tern und unter Information der Schulaufsicht - von einzelnen Fächern dispen-
siert werden. Die nicht besuchten Lektionen müssen im gleichen Umfang 
durch den Besuch von anderen Fächern kompensiert werden. 

6. Wahlpflichtfächer 
Das System von Wahlpflichtfächern ermöglicht es den Schülerinnen und 
Schülern, einen Schwerpunkt gemäss den persönlichen Neigungen und Be-
gabungen zu bilden. Über die Detailgestaltung des Wahlpflichtangebotes 
entscheidet die Schule gemäss ihrem Profil. 

In Bezug auf die individuelle Wahl ist eine frühzeitige Beratung in Zusam-
menarbeit mit den Eltern notwendig. Die Belegung der Wahlpflichtfächer ist 
mit den Eltern schriftlich zu vereinbaren.  
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7. Fremdsprachen 

Für Schülerinnen und Schüler  der Sekundarschule Typ  E sind Französisch 
und Englisch Pflichtfächer. 

Für Schülerinnen und Schüler im Typ G ist mindestens eine Fremdsprache 
Pflichtfach. Mit schriftlicher Zustimmung der Eltern können sie ab dem 8. o-
der 9. Schuljahr auf den Unterricht in einer Fremdsprache zu Gunsten ande-
rer Fächer gemäss Angebot im Wahlpflichtbereich verzichten. 

8. Freifächer 
Die Wahlpflichtfächer werden auch als Freifächer angeboten. Die Schule be-
stimmt das Angebot weiterer Freifächer. Diese können mit angepasster 
Stundenzahl auch quartals- oder semesterweise angeboten werden. 

9. Religionsunterricht 
Der Religionsunterricht wird von den Landeskirchen erteilt und zusammen 
mit den Schulträgern organisiert. Maximal 2 Lektionen pro Woche können 
während der ordentlichen Unterrichtszeit erteilt werden (vgl. §§ 11 und 12 der 
Verordnung des Regierungsrates über die Volksschule und den Kindergarten 
vom 12. Dezember 1992). 

10. Abweichungen von der Stundentafel 
Abweichungen von der Stundentafel können in begründeten Fällen von der 
Schulaufsicht ausnahmsweise bewilligt werden. 

11. Inkrafttreten 
Diese Stundentafel gilt ab Beginn des Schuljahres 2007/2008. Für dritte 
Klassen darf im Schuljahr 2007/2008 noch die bisherige Stundentafel zur 
Anwendung gebracht werden. 
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Stundentafel Sekundarschule 

 

Fächerangebot 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 

Deutsch  4  4  4 

Lebenskunde / Berufswahlvorbereitung 1 1 1 

Französisch 4 1) 1) 

Englisch 3 1) 1) 

Mathematik  6 6 5 

Realien  5 5 7 

Geschichte2) 1 2 2 

Geografie2) 2 1 1 

Biologie2) 2 1 1 

Physik2)  1 1 

Chemie2)   2 

Zeichnen und Gestalten  2 2   

Musik  2 2   

Sport 3 3 3 

Werken und Gestalten  3   

Hauswirtschaft  4  

Wahlpflichtfächer  6 11-134) 

Pflichtlektionen  
für Schülerinnen und Schüler 
à 45 Minuten 

 
33 

 
33 

 
31-334) 

 

 

Wahlpflichtfächer 

Aus folgenden Bereichen müssen von der Schule Kurse angeboten werden: 

Französisch  31) 31) 

Englisch  31) 31) 

Mathematik, geometrisches Zeichnen, Na-
turwissenschaften 

  3-43) 

Werken und Gestalten  3 2-33) 

Zeichnen, Musik    2-33) 

Sport   25) 

Hauswirtschaft   2-43) 

Berufswahlvorbereitung   1-23) 

 

1)  2)  3)  4)  5)     Siehe folgende Seite 
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1) Für Schülerinnen und Schüler im Typ E sind Französisch und Englisch Pflichtfä-
cher. 

 Für Schülerinnen und Schüler im Typ G ist mindestens eine Fremdsprache Pflicht-
fach. Mit schriftlicher Zustimmung der Eltern können sie ab dem 8. oder 9. Schul-
jahr auf den Unterricht in einer Fremdsprache zu Gunsten anderer Fächer gemäss 
Angebot im Wahlpflichtbereich verzichten. 

2) Die angegebene Stundendotation in den einzelnen Fächern der Realien ist über 
die drei Jahre hinweg einzuhalten, Verschiebungen von einer Klasse in die andere 
sind möglich. 

3) Differenzierung durch die Schule. 
4) Die Schule kann generell, für bestimmte Gruppen oder für einzelne Schülerinnen 

und Schüler die Dotation im Wahlpflichtbereich und das Pflichtpensum im vorge-
gebenen Rahmen bestimmen. 

5) Schülerinnen oder Schüler, die Sport als Wahlpflichtfach wählen, haben 13 Lekti-
onen aus dem Wahlpflichtbereich zu belegen (persönliche Pflichtstundenzahl 33). 
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Stundentafel Sonderklassen  ab Schuljahr 2003/20041 
 
 
 
 
 
Allgemeine Bestimmungen 
 
Es gelten die gleichen Allgemeinen Bestimmungen wie für die Primarschule und die Oberstufe. 
 
Zusätzlich gilt: 
 
Zusammenarbeit innerhalb der Schule. 
 
Wo es sinnvoll und möglich ist, soll eine Zusammenarbeit mit den anderen Klassen der Schule 
angestrebt werden, sei es bei der Durchführung von Schulanlässen, sei es durch gemeinsamen 
Unterricht in einzelnen Fächern. 
 
 
 
 
 
Stundentafel Sonderklassen 
 
 
 

Fächerangebot Primar 
3. Kl. 

Primar 
4.-6. Kl.

OST 
1. Kl. 

OST 
2. Kl. 

OST 
3. Kl. 

 
Deutsch, Realien 

 
9     

Mathematik 6 16    
Oberstufe inklusive 
- Berufskunde 
- Fremdsprache 

  
 
 

18 

 
 

18 

 
 

16 
Musik, Zeichnen und Gestalten 4 4 3 3 3 
Werken und Gestalten  4 5 5 5 5 
Hauswirtschaft   4 4  
Sport 3 3 3 3 3 
Wahlpflichtfächer      4 
      
Pflichtlektionen  
für Schülerinnen und Schüler 
à 45 Minuten 

 
26 

 
28 

 
33 

 
33 

 
31 

      
 

                                                 
1 Vom Regierungsrat erlassen mit RRB Nr.     vom 15. April 2003. 
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AT
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TÀ

  E
S

PR
ES

S
IV

E
Orario settimanale d’insegnamento

Ambiti d'insegnamento Ore settimanali Precisazioni

I ciclo II ciclo

LINGUA ITALIANA 5h 15' 4h 30' Nel I ciclo le attività specifiche di lingua italiana non dovranno
superare, di regola, la mezz'ora.

LINGUA FRANCESE
(seconda lingua)

— 1h55' Da suddividere in 3 momenti settimanali.

MATEMATICA 4h 30' 5h 15' Nel I ciclo le attività specifiche di matematica non dovranno
superare, di regola, la mezz'ora.

STUDIO DELL'AMBIENTE
(dimensione storico-geografica e
scientifica)

6h 45' 6h Fra le attività dedicate alla conoscenza dell'ambiente
rientrano anche quelle di altre discipline svolte in forma
integrata.

Educazione fisica 2h 15' 2h 15' In sedi sprovviste di palestra sono ammesse
eccezionalmente 2 lezioni (in luogo di 3) di cui una più
estesa.

Attività grafiche e
pittoriche, educazione ai
mass-media

2h 10' 1h Nel I ciclo sono comprese anche le attività grafiche
propedeutiche all'apprendimento della scrittura.

Attività creative 1h 30' 1h 30' Nessuna differenziazione di attività fra ragazzi e ragazze.

Canto e musica 45' 45' Da integrare con brevi momenti distribuiti durante la
settimana, dedicati soprattutto all'ascolto e al canto.

 EDUCAZIONE RELIGIOSA 45' 45'

 RICREAZIONI 2h 15' 2h 15' 15 minuti sia la mattina che al pomeriggio

 TOTALE 26h 10' 26h 10'



Piano orario settimanale della scuola media.

Materia
I

Classi
II III IV

Opzioni
III IV

Italiano
Francese
Tedesco
Inglese
Storia e civica
Geografia
Matematica
Scienze
natural i
Ed. visiva
Ed. manuale e
tecnica
Ed. musicale
Ed. fisica
Insegnamento
religioso
Ora di classe
Opz. di
orientamento
Opz. capacita
espressive/tec.
Latino

6
4

2
2
5
3

2
2

2
3
1

1

33

5
3
3

2
2
5
2

2
2

2
3
1

1

33

6

3
3

2,5
2
5
4'

2

1
3
1

0,5

33

4+2(lab.)

3
3
2
2
5

1 +2 (lab.

3
1

1

33

2

2

2

2

2

4

1 il corso di educazione aliment are per mezze sezioni, della durata di 12 settimane
(48 are in totale) e incluso nelle are di scienze della classe I1!.

Nelle classi 111 e IV gli allievi passono scegliere
attitudinali di maternatica e tedesco. L'inglese in IV
insegnato a gruppi con effettivi ridotti.

i corsi
media e
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ERZIEHUNGSRAT 

 
 

Stundentafel für die Primarstufe 
 (inkl. Einführungsklassen) 

 
Erziehungsratsbeschlüsse 115-08 und 116-08 vom 5. November 2008 

 

Fächer Lektionen (Zeitanteile Unterrichtszeit)  

 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. Total 

Deutsch (inkl. Schrift) 5 5 5 5 5/6 5/6 30 

Englisch   3 3 2 2 10 

Mathematik 5 5 5 5 5/6 5/6 30 

Mensch & Umwelt 4 4 4 4 4/5 4/5 24 

Ethik & Religion 1 1 1 1 1 1 6 

Musik 2 2 2 2 1/2 1/2 10 

Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2 2 2 12 

Technisches Gestalten 2 2 2 2 3 3 14 

Sport 3 3 3 3 3 3 18 

Italienisch (Wahlpflicht)     (2*) (2*) (4*) 

Deutsch/Mathematik (Wahlpflicht)     (2*) (2*) (4*) 

Fachlektion (ganze Klasse) 0/1 0/1   0/1 0/1 2/4 

Alternierter Unterricht 4/5x 4/5x 2x 2x   12/14x 

Total Lektionen pro Woche 24-25 24-25 27 27 29 29 160-162 
 

Konfessioneller Religionsunterricht der Landeskirchen 

Religionsunterricht 1 1-2 1-2 1-2 1 1 max. 9 
 
 

 
Allgemeine Hinweise 
 
1.  Gewichtung der Lernbereiche 

Die Stundentafel gewichtet die Lernbereiche aus-
gewogen und unterstützt damit die Bildungsziele im 
Sinne von Art. 2 des Schulgesetzes (RB 10.1111). 
 
Sprachlicher Bereich  40 Lektionen    25.00% 
Mathematischer Bereich  30 Lektionen    18.75% 
Mensch-Natur-Mitwelt  30 Lektionen    18.75% 
Musischer Bereich  36 Lektionen    22.50% 
Sport  18 Lektionen    11.25% 
Wahlpflichtbereich    6 Lektionen      3.75% 
 

2.  Lektionszahl als Zeitanteil 

Die Lektionszahl definiert den Anteil eines Faches 
an der wöchentlichen Unterrichtszeit. Die Lehrper-
sonen achten auf eine den Lernenden angepasste 
Rhythmisierung. Sie tragen die Verantwortung für 
die Einhaltung der Zeitanteile in den einzelnen Fä-
chern. 

 

3.  Alternierter Unterricht (1.-4. Klasse) 

In Schulabteilungen mit 14 und mehr Schülerinnen 
und Schülern muss alterniert werden (Richtlinien für 
die Zahl der Schülerinnen und Schüler von Fachab-
teilungen und von Wahlfächern vom 7. Mai 2008). 
 
In der 1. und 2. Klasse kann je nach Blockzeiten-
modell wahlweise vier- oder fünfmal alterniert wer-
den. 
Wird viermal alterniert, kann die wöchentliche Un-
terrichtszeit für die Schülerinnen und Schüler auf 25 
Lektionen erhöht werden. Es steht eine Fachlekti-
on zur Verfügung (bei einer Religionslektion). 
Wird fünfmal alterniert, darf die wöchentliche Un-
terrichtszeit für die Schülerinnen und Schüler 24 
Lektionen nicht übersteigen.  
 
4.  Fachlektionen  

Für manche Fächer sind eine minimale und eine 
maximale Lektionszahl vorgegeben. So bedeutet 
zum Beispiel Deutsch 5/6, dass mindestens 5 Lek-



tionen anzusetzen sind, jedoch 6 gehalten werden 
dürfen, indem eine Fachlektion dafür verwendet 
wird.  Die Lehrperson teilt die Fachlektionen nach 
den Bedürfnissen der Klasse entweder fix oder 
wechselnd den betreffenden Fächern zu. 
 
 
5.  Wahlpflichtfächer (5./6. Klasse) 
 
In der 5. und 6. Klasse müssen die Schülerinnen 
und Schüler eine Wahl treffen zwischen 
a) zwei Lektionen Italienisch (zusätzliches Fach) 
oder 
b) zwei Fachlektionen in Deutsch und/oder Mathe-
matik (mehr Lernzeit in bestehenden Fächern). 

Die Klassenlehrpersonen nehmen zu Beginn des 
zweiten Semesters der 4. bzw. der 5. Klasse die 
schriftlichen Anmeldungen der Eltern entgegen. Die 
Wahl gilt in der Regel für ein Schuljahr. 

Das Wahlpflichtfach Italienisch ist durchzuführen, 
wenn sich mindestens 5 Schülerinnen und Schüler 
dafür angemeldet haben (Richtlinien für die Zahl 
der Schülerinnen und Schüler von Fachabteilungen 
und von Wahlfächern vom 7. Mai 2008. 
 
 
 

Hinweise zu einzelnen Fächern 
 
1.  Deutsch (inkl. Schrift) 
 
Schrift wird nicht als eigenes Fach unterrichtet; 
Schrift ist von der 1.-6. Klasse integrierter Bestand-
teil des gesamten Unterrichts, vor allem aber des 
Deutschunterrichts. Es ist speziell die Lehrplaner-
gänzung 2006 zu beachten.  
 
 
2.  Ethik und Religion  
 
Ethik und Religion ist als staatliches Bildungsange-
bot auf den Besuch durch alle Schülerinnen und 
Schüler ausgerichtet, ungeachtet ihrer kulturellen 
Herkunft und ihrer Religionszugehörigkeit. Der Un-
terricht beeinträchtigt die Glaubens- und Gewis-
sensfreiheit nicht. Er ist klar zu unterscheiden vom 
Religionsunterricht der Landeskirchen. Dispensati-
onen wie früher vom Bibelunterricht sind bei Ethik 
und Religion nicht mehr möglich. 
 
Der Wechsel vom bisherigen Bibelunterricht zu 
Ethik und Religion erfolgt gestaffelt: 
auf Schuljahr 2008/09  für die 1.-4. Klasse, 
auf Schuljahr 2009/10  für die 5. Klasse, 
auf Schuljahr 2010/11  für die 6. Klasse. 
 
 
3.  Technisches Gestalten (TG) 

Die Klassenlehrperson und die Fachlehrerin TG 
tragen gemeinsam die Verantwortung für die Pla-
nung und Durchführung des Unterrichts im techni-
schen Gestalten. Sie sprechen die Organisations-

form, den Wechsel der Halbklassen und die Noten-
gebung miteinander ab. 
 
Schulabteilungen ab 14 Schülerinnen und Schüler 
müssen für den Unterricht in TG geteilt werden 
(Richtlinien für die Zahl der Schülerinnen und Schü-
ler von Fachabteilungen und von Wahlfächern vom 
7. Mai 2008). 
 
 
4.  Sport 

Einer sinnvollen Verteilung der Sportlektionen auf 
die ganze Woche ist im Sinne von Gesundheit und 
Bewegung Beachtung zu schenken. 
 
In Ergänzung zum Sportunterricht führen die 
Schulen oder Klassen zusätzliche 
Schulsportangebote wie Sporttage und Sportlager 
durch (Artikel 1 Absatz 3 der bundesrätlichen 
Verordnung über die Förderung von Turnen und 
Sport vom 21. Oktober 1987). Zusätzliche 
Schulsportangebote können kompensiert werden, 
indem in der betreffenden Woche die regulären 
Sportlektionen gemäss Stundenplan für 
ausgefallene Lektionen in anderen Fächern 
eingesetzt werden.  
 
Die dritte Sportstunde darf ebenfalls verwendet 
werden für Rhythmik, Singspiele und Tanz, die 
sinnvollerweise in der Turnhalle durchgeführt wer-
den. 
 
 
5.  Religionsunterricht (kirchliches Angebot) 

Der Religionsunterricht wird von den kirchlichen 
Institutionen angeboten. Die Schulen haben den 
anerkannten Landeskirchen die erforderliche Zeit in 
den Stundenplänen einzuräumen. 

Die römisch-katholische Landeskirche beansprucht 
je eine Lektion in der 1., 5. und 6. Klasse und – je 
nach Pfarrei – eine oder zwei Lektionen in der 2. bis 
4. Klasse.  

Kann der Religionsunterricht der evangelisch-refor-
mierten Landeskirche nicht innerhalb der Schulzeit 
stattfinden, sind die Schülerinnen und Schüler zu 
dessen Besuch nötigenfalls vorzeitig aus dem Un-
terricht zu entlassen. 
 
 
Altdorf, 5. November 2008  
 

Erziehungsrat des Kantons Uri 

Der Präsident: Josef Arnold 
Der Sekretär: Dr. Peter Horat 
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 ERZIEHUNGSRAT 

 
 
 
 

Stundentafel für die Sekundar- und Realschule, 
für die integrierte und kooperative Oberstufe 

Erziehungsratsbeschluss vom 6. Dezember 2000 
Die Stundentafel tritt auf Schuljahr 2001/2002 in Kraft. 

 
Stundentafel 7. Schuljahr 8. Schuljahr 9. Schuljahr Min. Max. 
 S R S R S R   
Religion 1 1 1 1 1 1 3 3 
Lebenskunde/Berufswahl 1 1 1 1 1 1 3 6 
Deutsch 4 4 4 4 4 4 12 15 
Englisch 3 3 3 3 3 32 9 12 
Italienisch 31 31 31 31 31 32   
Französisch 4 31 4 31 4 32 12 15 
Mathematik 5 5 5 5 5 5 15 18 
Naturlehre (Bio, Ch, Ph) 2 2 2 2 2 2 6 10 
Geografie/Geschichte/ 
Staatskunde 3 3 3 3 3 3 9 12 

Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2   4 6 
Musik 1 1 1 1 1 1 3 4 
Textiles Werken         2 2     2 6 
Nichttextiles Werken  2 2     2 6 
Hauswirtschaft   4 4   4 7 
Sport 3 3 3 3 3 3 9 9 
Maschinenschreiben        2 

Informatik        2 

Technisch Zeichnen        4 

Aktualitätenkunde        2 

Total im Klassenverband 33 29 33 29 27 23   

TG}  

 
 
Minimale Gesamtlektionenzahl: 
Maximale Gesamtlektionenzahl 

34 Lektionen 
36 Lektionen für die Schülerinnen und Schüler }

 
1 Wahlfächer 
2 Wahlpflichtfächer 
 
 
Erläuterungen im Anhang 
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Allgemeine Hinweise zu den Stundentafeln der Oberstufe des Kantons Uri 
 
1. Die Lektionendifferenz zwischen Total im Klassenverband und minimaler resp. maximaler Ge-

samtlektionenzahl kann mit der ganzen Klasse oder mit einem Teil der Stammklasse erreicht 
werden. Die Regelung betreffend der Mindestschülerzahlen ist zu beachten. 

 
2. Diese frei wählbaren Lektionen werden Hollektionen genannt. 
 
3. Der Schulrat hat dafür besorgt zu sein, dass alle Lehrkräfte gleichberechtigt die Lektionen je-

weils fürs nächste Schuljahr festlegen. 
 
4. Grundsätzlich sind die Gemeinden für die Einhaltung der Stundentafel besorgt. Das Schu-

linspektorat kontrolliert periodisch die Beachtung der Minimal-, resp. Maximalzahlen und erstellt 
eine Übersicht über die Hollektionen. 

 
5. Im weiteren gelten die Bestimmungen zur Jahresunterrichtszeit. 
 
 
 
Hinweise zu einzelnen Fächern 
 
Religion 
Eltern, die ihr Kind vom Religionsunterricht befreien wollen, reichen zu Beginn des Schuljahres ei-
ne schriftliche Erklärung an das zuständige Pfarramt ein (Art. 8 des Reglementes über die Absen-
zen und Beurlaubungen für Schülerinnen und Schüler). 
 
Lebenskunde/Berufswahl 
Auch in diesem Fach ist die minimale Lektionenzahl aufgeführt. Bei Bedarf können zusätzlich Hol-
lektionen eingesetzt werden. 
 
Musik 
Es kann ein Wahlfach Musik angeboten werden. Damit besteht die Möglichkeit, Bedürfnisse z.B. 
im Bereich der Chormusik abzudecken. 
 
Technisches Gestalten (TG) 
Es kann eine TG-Lektion von der 1. Oberstufenklasse in die 2. oder 3. Oberstufenklasse verlagert 
werden. Diese Lektion soll vorzugsweise in einer Doppellektion semesterweise angeboten werden. 
 
Sport 
Es kann in einem der drei Oberstufenjahre eine Lektion reduziert werden und u.a. durch Sport-
(halb)tage, Sportlager kompensiert werden (gemäss Weisungen des Sportinspektorats). Die Kom-
pensation ist gegenüber dem Sportinspektorat auszuweisen. 
 



Fremdsprachen 
Sekundarschule/Niveau A 

• Englisch und Französisch sind als obligatorische Fremdsprachen zu führen. 
• Italienisch muss mindestens als Wahlfach aus dem Gefäss der Hollektionen angeboten werden. 
• Anstelle der Wahlfachlösung kann das "Mehrmodell" mit drei obligatorischen Fremdsprachen 

(Englisch, Französisch, Italienisch) verwirklicht werden (ERB vom 23. Februar 2000). 

Realschule/Niveau B 

• Englisch ist als obligatorische Fremdsprache zu führen. Individuelle Dispensationen sind in be-
sonderen Fällen ausnahmsweise möglich. 

• Die Landessprachen Italienisch und Französisch sind als Wahlfächer aus dem Gefäss der Hol-
lektionen anzubieten. 

• Anstelle der Wahlfachlösung kann das "Mehrmodell" mit zwei obligatorischen Fremdsprachen 
(Englisch, Italienisch/Französisch) verwirklicht werden (ERB vom 23. Februar 2000). Individuel-
le Dispensationen von Italienisch oder Französisch sind gegeben. 

• In der 3. Realklasse haben die Schülerinnen und Schüler mindestens eine Fremdsprache zu 
belegen (Wahlpflicht). Dabei ist auf die Berufswahl ein besonderes Augenmerk zu richten. Zur 
Wahl stehen Englisch, Französisch und Italienisch. 

Werkschule 

• Englisch ist in der 1. und 2. Werkklasse als obligatorische Fremdsprache zu führen. Es müssen 
dabei mindestens drei Wochenlektionen pro Schuljahr eingesetzt werden, es können jedoch 
auch deren vier sein. Individuelle Dispensationen sind möglich. 

• Eine zweite Landessprache (Italienisch oder Französisch) kann als Wahlfach angeboten wer-
den. Im Einzelfall können Schülerinnen und Schüler den Unterricht in einer zweiten Landes-
sprache auf der Realstufe mitmachen. 

• Für die 3. Werkklasse gilt dieselbe Regelung wie für die 3. Realklasse. 

Modalitäten für den Wahlfach-, resp. Wahlpflichtfachbereich 

1. Die Lehrpersonen der 6. Primarklassen haben rechtzeitig (z.B. gleichzeitig mit der Zuwei-
sungsmitteilung) eine Umfrage bei den Eltern durchzuführen und die Anmeldungen für die 
Wahlfächer Italienisch und Französisch (Realschule/Niveau B) resp. für das Wahlfach Italie-
nisch (Sekundarschule/Niveau A) entgegenzunehmen. Die Bildungs- und Kulturdirektion stellt 
dafür ein Anmeldeformular zur Verfügung. 

2. Wird die erforderliche Zahl von Schülerinnen und Schülern erreicht, so ist ein Wahlfachkurs in 
der betreffenden Sprache zu führen. Es gilt Punkt 4 der Richtlinien für die Schülerinnen- und 
Schülerzahlen der Schulabteilungen (ERB vom 2. Dezember 1998). 

3. Wo die Mindestzahl an Schülerinnen und Schülern nicht erreicht wird, können Niveau A und Ni-
veau B resp. Jugendliche aus verschiedenen Schuljahren auch gemeinsam unterrichtet werden 
(zweiklassige Lerngruppe, z.B. drei Jugendliche aus dem 7. und vier aus dem 8. Schuljahr). 

4. Dasselbe Vorgehen gilt sinngemäss auch für die Wahlpflicht in der 3. Real- und in der 3. Werk-
klasse. 

5. In der Stundentafel sind der Übersichtlichkeit halber die Fremdsprachen im Wahl- resp. Wahl-
pflichtbereich mit 3 Lektionen aufgeführt. Diese Zahl ist variabel zu interpretieren (2 bis 4): zwei 
Lektionen, wenn z.B. nur ein kleines Zeitgefäss zur Verfügung steht; vier Lektionen, wenn z.B. 
Abstimmungen im kooperativen System dies verlangen oder ein entsprechendes Bedürfnis be-
steht. 

 
Altdorf, 6. Dezember 2000 
 
Erziehungsrat des Kantons Uri 
 
Der Präsident: Josef Arnold 
Der Sekretär: Dr. Peter Horat 
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Stundentafel für die Werkschule 
 

Erziehungsratsbeschluss vom 6. Dezember 2000 
 

Die Stundentafel tritt auf Schuljahr 2001/2002 in Kraft. 
 
 
 
Stundentafel 1. Klasse  2. Klasse  3. Klasse  

 obl. Fach Wahlfach obl. Fach Wahlfach obl. Fach Wahlfach 

Religion 1  1  1  

Lebenskunde/Berufswahl 2  2  2  

Deutsch 4  4  4  

Englisch 3  3  31  

Italienisch  3  3 31  

Mathematik 4  4  4  

Realien (Geografie, 
Geschichte, Naturlehre) 4 

 
4 

 
4 

 

Musik 1  1  1  

Zeichnen/Gestalten 2  2  2  

TG (Handarbeit, Werken), 
Hauswirtschaft, TZ 7 

 
7 

 
7 

 

Sport 3  3  3  

Maschinenschreiben  1 - 2  1 - 2   

Informatik      1 - 2 

Individueller Unterricht 1  1  1  

Fachlektion  1 - 2  1 - 2  1 - 2 

Total im Klassenverband 32  32  32  
 
 
 
 

Minimale Gesamtlektionenzahl: 
Maximale Gesamtlektionenzahl 

32 Lektionen 
36 Lektionen für die Schülerinnen und Schüler }

 
 
 
1 Wahlpflichtfach 
 
 

Erläuterungen im Anhang 
 
 
 



                  VD 
  




